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286 Wirksamwerden der 231. Flächennutzungsplanänderung  
nach § 6 Absatz 5 Baugesetzbuch (BauGB)

 Arbeitstitel: “Östlich Reitweg (Campus der TH)“ in Köln-Deutz

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 1. Oktober 2024 folgende Änderung 
des Flächennutzungsplans gemäß § 5 Absatz 5 Baugesetzbuch in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (Bundesgesetzblatt I Seite 3634) festge-
stellt:

231. Änderung des Flächennutzungsplans im Stadtbezirk Köln-Deutz, Arbeitstitel: 
“Östlich Reitweg (Campus der TH)“ in Köln-Deutz

Änderungsbereich
Der ca. 14,54 ha große Änderungsbereich befindet sich im Stadtbezirk Köln-Innen-
stadt, Stadtteil Deutz.

Der Änderungsbereich wird in etwa begrenzt
	 •	 im Norden durch die Deutz-Kalker-Straße und die Gießener Straße,
	 •	 im Osten durch den Deutzer Ring (B55),
	 •	 im Süden durch die Betzdorfer Straße bzw. die Sportanlagen und
	 •	 im Westen durch den Reitweg.

Mit Antrag vom 10.10.2024 wurde der Bezirksregierung Köln die 231. Flächennut-
zungsplan-Änderung zur Genehmigung nach § 6 Absatz 1 in Verbindung mit § 1 
Absatz 8 BauGB vorgelegt. Die Bezirksregierung Köln erteilte mit Schreiben vom 
05.11.2024 die Genehmigung für diese Änderung.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für Satzungen vorgeschriebe-
nen Veröffentlichung tritt, wird die 231. Änderung des FNP wirksam.

Die 231. Änderung einschließlich der Begründung und der zusammenfassenden 
Erklärung liegt mit dem Wirksamwerden dieser Bekanntmachung, das heißt, mit 
dem Tage der Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Köln, beim Stadtplanungs-
amt der Stadt Köln, Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln während der allge-
meinen Öffnungszeiten des Stadtplanungsamtes (s. unter https://www.stadt-koeln.de/
service/adressen/stadtplanungsamt?cnw_autotranslate=de) zur dauernden Einsicht-
nahme bereit. Um eine vorherige Terminvereinbarung unter der Emailadresse  
fnp@stadt-koeln.de oder der Telefonnummer 0221/221-25723 wird gebeten.

Hinweis zur Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschriften über die Aufstellung des 
Flächennutzungsplans und der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (Bundesgesetzblatt I Seite 3634) 
in der zum Zeitpunkt der Bekanntmachung geltenden Fassung.

https://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bekanntmachungen/index.html
https://www.stadt-koeln.de/service/adressen/stadtplanungsamt?cnw_autotranslate=de
https://www.stadt-koeln.de/service/adressen/stadtplanungsamt?cnw_autotranslate=de
mailto:fnp@stadt-koeln.de
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§ 215 Abs. 1 BauGB lautet:

 „Unbeachtlich werden 
 1. eine nach § 21 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
 2. eine un ter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 beachtliche Verletzung der Vor- 

schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungs- 
plans und 

 3. nach § 21 4 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn 
sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungs- 
plans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Absatz 2a beachtlich sind.“

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen Seite 666) in der 
bei Erlass der Satzung geltenden Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

 „Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann ge-
gen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn,

 a) eine  vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige- 
verfahren wurde nicht durchgeführt,

 b) die Sa tzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzung-
splan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

 c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 
  oder
 d) der  Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.“

Der Flächennutzungsplan steht unter https://www.stadt-koeln.de/artikel/07080/
index.html online zur Verfügung.

Sämtliche Bebauungspläne der Stadt Köln stehen ergänzend unter  
https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/planen-bauen/bebauungsplaene/koelner-
bebauungsplaene online zur Verfügung.

Köln, den 5. Dezember 2024
Die Oberbürgermeisterin 
gez. Henriette Reker

https://www.stadt-koeln.de/artikel/07080/index.html
https://www.stadt-koeln.de/artikel/07080/index.html
https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/planen-bauen/bebauungsplaene/koelner-bebauungsplaene
https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/planen-bauen/bebauungsplaene/koelner-bebauungsplaene
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Zeitpunkt der Veröffentlichung siehe 
https://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bekanntmachungen/index.html

287 Inkrafttreten eines Bebauungsplans gemäß § 10 Baugesetz- 
buch (BauGB)

 Arbeitstitel: Westlich Mohnweg in Köln-Junkersdorf

Der Bebauungsplan Nummer 60449/05 mit dem Arbeitstitel – Westlich Mohnweg in 
Köln-Junkersdorf wurde im Amtsblatt Nummer 24 vom 13.06.2007 nicht wirksam be-
kannt gemacht, daher wird er erneut mit Rückwirkung zum 13.06.2007 bekannt gemacht.

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 15.05.2007 den Bebauungsplan Num-
mer 60449/05 mit dem Arbeitstitel – Westlich Mohnweg in Köln-Junkersdorf als Sat-
zung beschlossen.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für Satzungen vorgeschriebe-
nen Veröffentlichung tritt, tritt der vorgenannte Bebauungsplan gemäß § 10 Absatz 3 
BauGB rückwirkend in Kraft.

Rechtsgrundlage
§ 10 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 (Bundesgesetzblatt I S. 3634) 
in Verbindung mit § 7 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)  
vom 14.07.1994 (GV. NW. 1994 S. 666), jeweils in der zum Zeitpunkt der Beschluss-
fassung gültigen Fassung

https://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bekanntmachungen/index.html
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Stadträumliche Lage und räumlicher Geltungsbereich
Das ca. 18 ha große Bebauungsplangebiet liegt im Stadtbezirk Lindental, Stadtteil 
Junkersdorf.

Der räumliche Geltungsbereich wird in etwa begrenzt
	 •	 im Norden durch die Aachener Straße,
	 •	 im Osten durch den Mohnweg / Lindenweg,
	 •	 im Süden durch die die Straße Am Weidenpesch und
	 •	 im Westen durch den Vogelsanger Weg.

Der räumliche Geltungsbereich ist im Bebauungsplan eindeutig festgesetzt.

Auf den zu dieser Bekanntmachung zur Veranschaulichung beigefügten Lageplan 
wird hingewiesen.

Bereithaltung des Bebauungsplans
Der Bebauungsplan Nummer 60449/05 mit dem Arbeitstitel – Westlich Mohnweg in Köln- 
Junkersdorf einschließlich der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung nach  
§ 10a Absatz 1 Baugesetzbuch kann vom Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Stadt Köln an bei der Stadt Köln, Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster, Plan- 
kammer, Zimmer 06 E 05 Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln, während der 
Dienststunden (dienstags und donnerstags von 8 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 16 Uhr),  
eingesehen werden. Wird außerhalb des genannten Zeitraums ein Termin zur Einsicht- 
nahme gewünscht, kann dieser unter der Telefonnummer 0221/221-23021 vereinbart 
werden.

Alle DIN-Normen, auf die in den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes ver-
wiesen wird, werden an gleicher Stelle zur öffentlichen Einsicht bereitgehalten.

Sämtliche Bebauungspläne der Stadt Köln stehen ergänzend unter  
https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/planen-bauen/bebauungsplaene/koelner-
bebauungsplaene online zur Verfügung.

Hinweise
1.	 Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Geltendmachung 

etwaiger Entschädigungsansprüche gemäß §§ 39 bis 42 BauGB sowie des § 44 
Abs. 4 BauGB über das Erlöschen dieser Entschädigungsansprüche bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung wird hingewiesen.

	 § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 lauten: 
		�  „(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die 

in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann 
die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. 

		�  (4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Ver-

https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/planen-bauen/bebauungsplaene/koelner-bebauungsplaene
https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/planen-bauen/bebauungsplaene/koelner-bebauungsplaene
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mögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt 
wird.“

2. Auf die Vorschrift des § 215 Abs. 1 BauGB über die Unbeachtlichkeit von Verletzu-
ngen von Vorschriften des BauGB bei der Aufstellung des Bebauungsplans wird 
hingewiesen.

 § 215 Abs. 1 BauGB lautet:
  „Unbeachtlich werden
  1. eine nach § 21 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 beachtliche Verletzung der 

dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
  2. eine un ter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 beachtliche Verletzung der 

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzu-
ngsplans und

  3. nach § 21 4 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
  w enn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennut- 

zungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darle-
gung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Absatz 2a beachtlich 
sind.“

3. Auf die Vorschrift des § 7 Abs. 6 S. 1 GO NRW über die Geltendmachung von Ver-
letzungen von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW bei der Aufstellung 
des Bebauungsplans wird hingewiesen.

 § 7 Abs. 6 S. 1 GO NRW lautet:
  „ Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann 

gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungs- 
pläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn,

  a) eine  vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren wurde nicht durchgeführt,

  b) die Sa tzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut- 
zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,

  c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
  d) der  Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.“

Köln, den 14. Dezember 2024

Die Oberbürgermeisterin 
gez. Henriette Reker



Amtsblatt der Stadt Köln	 Ausgegeben am 18. Dezember 2024	 Nummer 49	 Seite 518

Zeitpunkt der Veröffentlichung siehe 
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288 Inkrafttreten eines Bebauungsplans gemäß § 10 Baugesetz- 
buch (BauGB)

 Arbeitstitel: Rondorf Nord-West in Köln-Rondorf

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 16. Mai 2024 den Bebauungsplan  
Nr. 66389/03, Arbeitstitel Rondorf Nord-West in Köln-Rondorf, als Satzung beschlossen.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für Satzungen vorgeschriebe-
nen Veröffentlichung tritt, tritt der vorgenannte Bebauungsplan gemäß § 10 Absatz 3 
BauGB in Kraft.

Rechtsgrundlage
§ 10 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 (Bundesgesetzblatt I S. 3634) 
in Verbindung mit § 7 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) vom 14.07.1994 (GV. NW. 1994 S. 666), jeweils in der zum Zeitpunkt der Be-
schlussfassung gültigen Fassung

Stadträumliche Lage und räumlicher Geltungsbereich
Das ca. 68,60 ha große Bebauungsplangebiet liegt im Stadtbezirk Köln-Rodenkirchen,  
Stadtteil Rondorf.

https://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bekanntmachungen/index.html
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Der räumliche Geltungsbereich wird in etwa begrenzt
	 •	� im Norden durch die 40 m Anbauverbotszone der Autobahn BAB 4 bzw. durch 

die bestehenden Flurstücksgrenzen zur Autobahn,
	 •	� im Osten durch die Straße ´Weißdornweg` und weiter südlich durch die beste-

hende Bebauung an der Straße ´Am Höfchen`,
	 •	� im Süden durch die Bebauung an der Straße ´Birkenweg` im östlichen Teil sowie 

durch die Kapellenstraße im westlichen Teil und
	 •	� im Westen durch eine Kleingartenanlage bzw. landwirtschaftliche Flächen an 

der Husarenstraße.

Der räumliche Geltungsbereich ist im Bebauungsplan eindeutig festgesetzt.

Auf den zu dieser Bekanntmachung zur Veranschaulichung beigefügten Lageplan 
wird hingewiesen.

Bereithaltung des Bebauungsplans
Der Bebauungsplan Nr. 66389/03 einschließlich der Begründung und der zusammen- 
fassenden Erklärung nach § 10a Absatz 1 Baugesetzbuch kann vom Tag der Bekannt-
machung im Amtsblatt der Stadt Köln an bei der Stadt Köln, Amt für Liegenschaften, 
Vermessung und Kataster, Plankammer, Zimmer 06 E 05 Stadthaus, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 Köln, während der Dienststunden (dienstags und donnerstags von 8 Uhr  
bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 16 Uhr), eingesehen werden.

Um mögliche Wartezeiten zu vermeiden, kann gerne unter der Telefonnummer 
0221/221-23021 vorab ein Termin vereinbart werden.

Wird außerhalb des genannten Zeitraums ein Termin zur Einsichtnahme gewünscht, 
kann dieser ebenfalls unter der Telefonnummer 0221/221-23021 vereinbart werden.

Alle DIN-Normen, auf die in den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes ver-
wiesen wird, werden an gleicher Stelle zur öffentlichen Einsicht bereitgehalten.

Sämtliche Bebauungspläne der Stadt Köln stehen ergänzend unter  
https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/planen-bauen/bebauungsplaene/koelner-
bebauungsplaene online zur Verfügung.

Hinweise
1.	 Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Geltendmachung 

etwaiger Entschädigungsansprüche gemäß §§ 39 bis 42 BauGB sowie des § 44 
Abs. 4 BauGB über das Erlöschen dieser Entschädigungsansprüche bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung wird hingewiesen.

	 § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 lauten: 
		�  „(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die 

in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann 
die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 

https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/planen-bauen/bebauungsplaene/koelner-bebauungsplaene
https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/planen-bauen/bebauungsplaene/koelner-bebauungsplaene
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Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. 

		�  (4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt 
wird.“

2.	Auf die Vorschrift des § 215 Abs. 1 BauGB über die Unbeachtlichkeit von Verletzu-
ngen von Vorschriften des BauGB bei der Aufstellung des Bebauungsplans wird 
hingewiesen.

	 § 215 Abs. 1 BauGB lautet:
		  „Unbeachtlich werden
		  1.	� eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 beachtliche Verletzung der 

dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
		  2.	� eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 beachtliche Verletzung der 

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennut- 
zungsplans und

		  3.	 nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,
		�  wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennut- 

zungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darle-
gung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Absatz 2a beachtlich 
sind.“

3.	Auf die Vorschrift des § 7 Abs. 6 S. 1 GO NRW über die Geltendmachung von Ver-
letzungen von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW bei der Aufstellung 
des Bebauungsplans wird hingewiesen.

	 § 7 Abs. 6 S. 1 GO NRW lautet:
		�  „Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann 

gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungs- 
pläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn,

		  a)	 �eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige- 
verfahren wurde nicht durchgeführt,

		  b)	� die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut- 
zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,

		  c)	 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
		  d)	�der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.“

Köln, den 12. Dezember 2024
Die Oberbürgermeisterin 
gez. Henriette Reker
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289 Einladung 
zur Versammlung der Jagdgenossenschaft Köln lrh. Süd

am Donnerstag, den 16.01.2025, um 19.00 Uhr, 
in der Gaststätte „livetime – House“ ehemals Alte Post, in Köln-Rondorf, 
Rondorfer Hauptstr. 22.

Eingeladen sind alle Jagdgenossen, die im lrh. Stadtgebiet südlich der Luxemburger 
Straße, Salierring bis Ubierring, bejagbare Flächen (außer Eigenjagdbezirken) besit-
zen.

Der Nachweis der bejagbaren Flächen ist vor Beginn der Sitzung dem Protokollführer 
vorzulegen.

Jagdgenossen können sich vertreten lassen; die Vertretungsvollmacht ist schriftlich 
und mit Angabe der zu vertretenden Flächen vor der Versammlung dem Protokollfüh-
rer zu übergeben. Auf § 10 Abs. 4 der Satzung wird hingewiesen.

Tagesordnung

1.	 Begrüßung durch den Vorsitzenden
2.	 Genehmigung der Niederschrift der letzten Jagdgenossenschaftsversammlung
3.	 Bericht des Vorsitzenden des Jagdvorstandes
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4. Bericht des Kassenführers
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung des Kassenführers
7. Entlastung des Vorstandes
8. Vorlage des Haushaltsplanes 2025/2026
9. Verschiedenes

Fahrt- und Reisekosten werden nicht erstattet.

Der Jagdvorsteher 
gez. Füßenich

Nachrichtliche Hinweisveröffentlichungen
Die folgenden Dokumente wurden auf der Internetseite der Stadt Köln unter  
https://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bekanntmachungen/ bereitge-
stellt und damit öffentlich bekanntgemacht

290 4. Änderungsverordnung zur Ordnungsbehördlichen Ver- 
ordnung über die öffentliche Sicherheit und Ordnung für  
das Gebiet der Stadt Köln (Kölner Stadtordnung – KSO)  
vom 2. Dezember 2024

Öffentliche Bekanntmachung vom 10.12.2024

https://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/bekanntmachungen/2024/ 
2024.12.10_0276-01_4-koelner_stadtordnung.pdf

291 Allgemeinverfügung der Stadt Köln zur Umsetzung der  
Bekanntmachung des Bundesministeriums für Gesundheit  
(BMG) nach § 79 Abs. 5 Arzneimittelgesetz (AMG) vom  
10. November 2024 (BAnz AT 17.10.2024 B4) bezüglich  
des Versorgungsmangels der Bevölkerung mit isotonischen  
natriumchloridhaltigen Arzneimittel

Öffentliche Bekanntmachung vom 11.12.2024

https://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/bekanntmachungen/2024/ 
2024.12.11_0277-01_av_bmg_versorgungsmangel_arzneimittel.pdf

https://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/bekanntmachungen/2024/2024.12.10_0276-01_4-koelner_stadtordnung.pdf
https://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/bekanntmachungen/2024/2024.12.10_0276-01_4-koelner_stadtordnung.pdf
https://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/bekanntmachungen/2024/2024.12.11_0277-01_av_bmg_versorgungsmangel_arzneimittel.pdf
https://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/bekanntmachungen/2024/2024.12.11_0277-01_av_bmg_versorgungsmangel_arzneimittel.pdf
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292 Fortschreibung des Landschaftsplans Köln, 13. Änderung

Öffentliche Bekanntmachungen vom 13.12.2024

https://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/bekanntmachungen/2024/ 
2024.12.13_0280-01_landschaftsplan_13-aenderung.pdf

293 Antrag auf Errichtung und Betrieb eines Wasserstofftank- 
lagers zur Versorgung von Motorenprüfstände sowie die Um- 
rüstung einiger vorhandener Motorenprüfstände für Wasser- 
stoff, LPG und CNG auf dem Gelände Ottostraße 1, 51149 Köln  
der Deutz AG, Ottostraße 1, 51149 Köln 
Ergebnis der Umweltverträglichkeitsvorprüfung

Öffentliche Bekanntmachung vom 11.12.2024

https://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/bekanntmachungen/2024/ 
2024.12.11_0278-01_uvp_deutz_ag.pdf

294 Antrag auf Umstellung des vorhandenen Blockheizkraft- 
werkes auf SCR-Betrieb an der Gothaer Allee 1, 50969 Köln  
der Hamburg-Kölner Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH,  
Arnoldiplatz 1, 50969 Köln 
Ergebnis der Umweltverträglichkeitsvorprüfung

Öffentliche Bekanntmachung vom 12.12.2024

https://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/bekanntmachungen/2024/ 
2024.12.12_0279-01_uvp_hamburger-koelner_vermoegensges_gmbh.pdf

https://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/bekanntmachungen/2024/2024.12.13_0280-01_landschaftsplan_13-aenderung.pdf
https://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/bekanntmachungen/2024/2024.12.13_0280-01_landschaftsplan_13-aenderung.pdf
https://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/bekanntmachungen/2024/2024.12.11_0278-01_uvp_deutz_ag.pdf
https://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/bekanntmachungen/2024/2024.12.11_0278-01_uvp_deutz_ag.pdf
https://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/bekanntmachungen/2024/2024.12.12_0279-01_uvp_hamburger-koelner_vermoegensges_gmbh.pdf
https://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/bekanntmachungen/2024/2024.12.12_0279-01_uvp_hamburger-koelner_vermoegensges_gmbh.pdf
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Termine von öffentlichen Sitzungen der Ausschüsse und Bezirksvertretungen
finden Sie im Internet unter: https://ratsinformation.stadt-koeln.de/
Die Sitzung des Rates der Stadt Köln, öffentlicher Teil, werden unter
http://www.stadt-koeln.de als Livestream gezeigt.

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Köln unter:
https://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/ausschuesse-und-gremien/ und
http://www.stadt-koeln.de/bezirke/

Benachrichtigungen über öffentliche Zustellungen finden Sie im Internet unter:
https://www.stadt-koeln.de/oeffentliche-zustellungen
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